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Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Mag. Wolfgang SOBOTKA 19. Dezember 2018 
Parlament 
1017 Wien GZ. BMEIA-AT.5.26.46/0170-V.3/2018 
 
 
 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen haben 
am 25. Oktober 2018 unter der Zl. 2151/J-NR/2018 an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend „Angebliche Reformen im König-Abdullah-Zentrum“ gerichtet. 
 
 
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
 
Zu den Fragen 1 und 2:   
 
Meinungen und Einschätzungen sind nicht Gegenstand des parlamentarischen 
Interpellationsrechtes. 
 

Dr. Karin Kneissl 
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